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Donnerstag, den 14. Uonemder. 1901.
Vorschriften

fb" die Verpflichtungen von Unfallrenten-
iercchtlütcu Inländern, welche im Auslände sich

aufhaltr».
Vom5. Zuli 1901.

AbSsührung der Bestimmungende» § 94,
M " ö des Gewerbe- UiifaUvcrsicheruiigsqcietzcS
Melchr-Gesetzbl. 1900. Seite 585), tz 100. Zister8
de»Unfallverficherungsgesetze« für Land- »nd' Forst-
Wirthschast(Rcichs-Gcsetzbl. 1800. Seite 641), 887,
M . 1 des Bau-Unfallversicherungsgesetzc» ()ieichs-
BeseM. 1900, Seite 698) werden die nächst' hcnhcn
Vorschriften erlassen.

8 1.
Nimmt ein rentenberechtigter Jnländei seinen

lewöhnllchen Aufenthalt im Auslände, so hat er
die Rente zahlenden Bcrufrgciwsseiiich.ft un-

»uglich diesen Aufenthalt so initzutheilm, daß
.stscndungcn unter der angegebenen Adresse

.stellbar sind. Die Mittheiluug kann schriftlich,
klegraphrsch oder zu Protokoll erfolgen.

§ 2.
Diese Mittheilung gilt als „nierlafsen im

Sinne der Ziffer8. Absatz1 der §§ 94 de» Ge-
Lerbeuufallverficherungsgesetzes und 100 de?Unfall-
»ersicherungsgesetzcs für Land- und Forstwirthschaft,

n die Abreise des Rentenberechtigten ins Aus-
' glaubhaft gemacht,innerhalb der Mitthciluiigs-

abcr keine den Vorschriften des 8 1 ent-
Mttheiluug der Berufsgenoffenfchaft zu-

toeiin die \
jand glaub
«ist aber

i sprechende Attttl
X «egange» ist.
' ^ Diese Frist _ _

I . die Reise ins Ausland angrtreten wo
« ' «fern dieser Zeilvuntt nicht feststcht,

xi welchem die Bestellung einer Pc
BernfSgeuossenschaft an den Ren

>beginut mit dem Tage, au welchem
lusland angetreten worden ist, oder,

mit dem Tage,
-Postsendung der

„lrnfSgeuossenichaft an den Rentenberechtigte»
«uter seiner letzten bekannten Adresse im Inland«&  Verla ssenS diese»Aufenthaltsort«nicht hatwerden können. Die Frist beträgt:

1. wenn der angegebene oder nach den Ilm*
Mdm anzunehmende ausländische Aufent-
ballSort innerhalb Europas belegen ist —
drei Monate,

2. wenn dieser Ort in drn Küstenländern von
Asten und Afrika längs des Mittelländischen
und Schwarzen Meeres oder auf den dazu
gehörigen Inseln belegen ist—sechs Monate,

«. wenn dieser Ort in rineni sonstigen außer-i
"Irschen Lande belegen ist — neunie.

ifel ist di« längere Frist maßgebend.
83.

!Wechsel veS gewöhnlichen Aufcnt-
halb des Auslandes finden die Vor-
' 88 1 und 2 entsprechende Anwendung
ßgabe, daß für die Berechnung der

lSsnst der letzte bekannte Aufenthaltsort
i an die Steve des letzte» inländischen
tritt, und daß die Fritz in allen Fällen
lte beträgt.

8 4.
üsdrückliche Vereinbarung zwischen der
ssenschaft und dem Nentciiberechtigten

^«derweite Festsetzung des Beginn« und
« der >n den §§ 2 und 3 bestimmten

stiften ist zulässig.
8 6.

Auf Erfordern der die Rente zahlende»

wu null igucu gu UL-
deren deutschen Behörde persönlich

^stellung darf, sofern nicht zwischen
«ssenschaft und den Rentenberechtigten

-inen kürzerem Zeitraum ausdrückliches

zwei Zahle von der
ist des Bescheids oder der Ent-

b/-durch welche die Entschädigung
feftgestellt worden ist,

am Sitze der Behörde
oder dort regelmäßig de-

M Verletzten nur in Zcit-
«p mindestens sechs Monaten,

en Verletzten nur in Zeit-
1mindestens neunMonalen,
"allen nur i» Zeiträumen

irni Jahre

kit:

Für solche Personen beginiien die in den
2 und 3 vorgesehene» Mittheiliiugsfristen mit

ocm-vage de« Jukrasttretens dieser Vorschriften.
. Der Mittheiluug des Aufenthalis, an dem sich

ein Bercchtigler zu diesem Zciipniikte befindet,
bedarf es nicht, wem, seine aiisländische Adresse
der die Rente zahlenden BeruiSgenos ciisckaft bereits
friihrr genai, <§ 1) witgetheilt ist.

8 9.
Soweit die Rente von einer Ansführunas-

behorde(§§ 128 ff des Gcwerbe-Uiifallvcrfichenings-
flesetze?, 1.Z4 ff des Unfallversichernnasgesetzes für
^oud- lind Forstwirthschaft, 8 6, Ziffer2 und 3
und 4̂ , 4^ des Bauuufallversicheniuüsaesetzes)
gezahlt wird, tritt diese hiiistchtlich der vorstcheude»
Bcslimmiingen an die Stelle der Berufzgeiiosscn-schast.

B erlitt, den 6. Juli 1901.
Das Reichs-Versicherungsamt.

Abtheilmig jür Unfall-Versicherung,
gez. Gaebcl.

Bekanntmachung.
Freitag , den I « . Januar

Nachmittags 3 Vs Uhr , wird das zur
Concursnmsse des Otto Fader von hier
und der Ehefrau des Otto Fader , Bertha,
geb. Beer , von hier, jetzt in Grand Rapids,
Minnesota , gehörige, in der Herderstraßc 11
hier gelegene vierstöckige Wvhuhaus
mit Stallgebäude uud Hofraum,
taxirt zu 70,000 %l,  zwischen Philipp Wirth
und Philipp Ost und Miteigenthümer , im
Gerichtsgebäude, Zimmer 98 ^ zwangsweisc
öffentlich versteigert. ' j 1 253

Wiesbaden , den 6. November 1901.
Königliches Amtsgericht 12 .

Bekauttlmachung,
betreffend das Droschke,rfuhrwescn.
Es wird hicnnit zur Keiintniß der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenvesitzer-Bereius
gebracht, daß vom 1. April d. I . ab auf den
folgenden Droschke»Halteplätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegedenc Zahl Droschken
Aufstellung zu nehmen hat:

Zahl der Droschken.
1. Am Krieger-Denkmal im Ncrothal . . 2
2. ĵit der Saalgasse au der Miindmig in

die Taiuiusstraße . g
3. Auf dem Kranzplatz . ’ 3
4. I » der Somieubergerstraße. a» de»durch

die Kuraiiiagen führenden Ehaisenwcg 2
0. Vor der alten Kurhaus-Colomiade. . 20
6. Vor der neuen Kurhans-Coloniiade (auch

Theatcr-Colonnade gen.) . 20
An alle» Abenden, an welchen Vor¬

stellungen «n Kgl. Theater stattsindcn, bleibt
der vorgenannie Halteplatz mir bis »Vi uvr
Abends mit 2V Droschken, nach S'/- Uhl-
Abends nur mit 10  Droschken besetzt.
7. Au der Südseite des Ralbhauses. . . 4
8. Auf der Südseite der Museumstrabe. 8
9. Ans derOsticite der Victorinstraßc.an der

~ Mündung in die Fraiikiurterstraße. 6
10. In der Blumciistraße—Westseite—an
. . der Mündung in die Biechtadterstraßc311. Auf dem südlichen Fahrdamme derRdcin-

straße vor dem Ludwigrbahnhof. . 20
12. Auf dem Reitwege der Rheinstraße, an-

» fangenda» der Rheinbahnstraßc. . 10
13. Auf deni Reitwege der Rtieinstraßc, an-

fangenda„ der Moritzstraße. . . 10
14. Auf dem Rcitwege der Rheiustraßc, an-

fangend an der Wörihstraße . . . 3
15. Ani Kaiser-Friedrich-Ring, an der Münd¬

ung der Moritzstraße. 3
16. Ans dem Mauritiusplatz. 3

bcn  Elsenbahudienft bestimmten
Droschken sind nachfolgendc Halteplätze angewiesenworden:

Auszug
aus der Polizei-Verordiimig, betreffend da»Mclde-

wesen vom 17. Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde

Durchreisende Fremde(Badegäste, Reisende rc.),
welche in Privathänseru für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, find binnen 24 Stunden
durch beit Wohiiungsgeber bei dem Büreau des
Polizeireviers au- bezw. abzumelden.

Gast- und Herdergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vorinitiiigs alle während des vorher-
gegangkiicu Tages oder während der Stacht an-
gckommcneil bezw. abgereistcn Fremden bei dem
Bürea» des Polizei-Reviers au- vezw. abzumeldcii.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten müssen:
Vor- niid Zlinaiiie, Stand oder Gewerbe, Geburts-
und Wohnort und Rationalität des Fremden.

Die Gast- und Herbergswirlhe sind verpflichtet,
ein Hwemdenbuch nach dem Musters  zu halten,
dasselbe einem jedcnFremdcn alsbald»ach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulege»»nd ans die richtige
und vollständige AiissüUnng der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
offeiitlichen Kemitniß gebracht.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor

Bekanntmachung.
Auszug aus der Straßcnpolizei -Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

irr. September 1900.
8 2. Ziffer 2.

Das Anbiete» oder Anpreisen von VerkaufS-
gege»standkil durch überlautes Rufe» oder in
anderer geräuschvoller Weise(z. B. mittelst heftigen
oder anhaltendeil Schellens, Hornblaseiis. Pfeifcns)>|t verboten.

Ziffer 3.
^Ferner ist das Feilbicten von Blumen, Bildern.

_-pi-Imaaren,Obst. Eßwaaren,Getränken. Cigarren
Ansichtspostkarten und derarligen Verkaufsaegeii-
Uänbci, auf öffentlichen Straßen, außer auf festen
von der Königlichen Polizei-Dircetiou genehmigte»Standplätzen, unlcrsagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße werden hier, wie überall

m dieser Verordnung, auch die öffeiitlichcii Plätze.
Wege, Brücken(soweit dieselben nicht der Land-
straßenpollzei oder dem Feldschutze unterstehen)
und Durchgänge, sowie solche im Privalcigcnthum
iteheiidcn Straßen und Wege, in welchen herkömni-
lich ein öffentlicher Verkehr stattfindct, endlich auch
die vor der Straßkiisroiit der Häuser belegenen
Treppen und Rainpen gerechnet. ' *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Polizei -Berordrntttg.
Auf Grund der§S 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 Über die
Polizei-Verwalluiig in den neu crwordciikii Landes-
iheileii. sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landes-Verwaltung vom
30. Juli 1883 ivird mit Zustimmung des Ge-
Uinndcvorstandcs für bei: Geltungsbereich der
Polizei-Verordnungv. l. August 1889 nachstehende
Polizei-Be ro rd 11 n>ig erlassen:

Der Schlußsatz der Position 0 in § 68 der
vorerwähnten Polizei-Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Mauerwerk
zu überwölben oder mit ciseriien Platten
bezw. mir mindesteiis 4,5 cm  starken in
Nahmen liegende» Bohlen gut schließend zu
überdecke». Bereits vorhaudene Gruben
welche Vieser Vorschrift ,licht ent-

2. In
voll

»«langt

welche die Vorstellung
^ptet, den Verletzten die

- «vssühriing der Reise auf¬
oste» au Reise-, Uebernachtungs- und

sowie den dadurch entgangene»
: zu erstatten.

§7.
- .nmiing unter Ziffer8, Abs. 3 der
stwerbeuufaüverstcherungsgesetzes und
«verstcheruugsgeietzes für Land- und
«ft gilt auch für die Pflicht zur Mit-
Auftiithalts.

. § 8.

I'fc graft* Vorschriften treten am 1. Oktober 1901
ft nben  entsprechende Anwendung auf die

^ttMkttbrrechtigtenLiiläuder. welche an diesem Tage
Kreits ihren gewöhnliche» Aufenthalt im Auslande

ommen oder die Reise ins Ausland anaetretcii

a. für den Dicust auf detu Tauuus-
ll«d Ludwigsvahnlios auf dem nörd¬
lichen Fahrdaiume der Rheinstraße, aufaugenS
an der Mainzerstraße;

b. für den Dienst auf dem Rheinbahn¬
hof auf dem Reitwege der Rheinitraße,
ausangend an der Aüolphstraße in der
Nichtiiug nach der NicolaSstraße.

Die vorstehend zu 2, 3, S. 6. 11 und 13 ge¬
nannte» Halteplätze sind von Morgens6 Uhr ab
mit 1« 2 Droschken zu besetzen,
o *** genannte Halteplatz ist erst von
3 Uhr Nachmittags ab mit der angegebene» Zahl
Droschke» zu besetzen, während die Dienstzeit
sammtlicher übrigen Droschken auf den vorge-
ualiitten Halteplätzen um 7 Uhr Dtorgens beginnt.

Mit Ausiiahnie von 10 Droschken auf dem
Halteplatz vor der alten Kurhanscolonnadc, bezw.
nach beendigter Vorstellung im Königlichen Theater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattfinde
— auf dem Halteplatz vor der neuen Kurhaus-
colomiade(auch Theatercolonnade genannt), deren
Dienstzeit bis Nacht» 12 Uhr währt, dauert die
Dienstzeit sammtlicher übrigen Droschken auf den
Halteplatzen bis 11 Uhr Abends. *
Der Paluei-Prästdent. » , Prinz v. Ratibor.

spreche» , miiffen binnen Jahresfrist
nach Veröffentlichung dieser Ver- j
ordnung entweder vorschriftsmäßig
hergcstcltt, oder beseitigt werden.
Ausnahmen sind in widerruflicher Weise zu¬lässig, wenn nach übereinstimmendem Er¬
messen der Polizei- und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstände entstehen." *

Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

eine gewaltsame Todcs-Ursachc schließe» lassen, dan»
ist der Arzt, falls amtliche Ermittelungen nicht
bereits int Gange find, verpflichtet, hiervon der
Polizel-Dircction unverzüglich Mittheiluug Mtmachen.

8 3.
Die Todes-Bescheinigung muß dem Stande««

amte von Demienigeii vorgelegt werde», welcher
nach857 des Reichs-Gesetzes über die Beurkunduna
de« Personenstandes pp. vom 6. Februar 1875
den Sterbefall anzuzeigen hat, ohne daß dadurch
eine Ueberschrcitiiiig der durch dieses Gesetz vor»
geschriebenen Anzeigefrjst eintreten darf.

8 4.
Uebertretungendieser Polizei-Verordnung

werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder ver^
hältnißmäßiger Haft bestraft.

8 6.
. ®)efe Polizei-Verordnung tritt am 1. Oktober
d. I . ,1, Kraft.

Wiesbaden, den4. September 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor»

Ansführnngsbestimmunge» zn vorstehend
der Polizei-Verordnung.

1. In der Regel hat der Arzt, der den Ver¬
storbenen in seiner letzten Krankheit behandelt hat
oder, wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher«
gegangen ist, der Arzt, den die Aiigeböiige«
bestimmen— bei städtische» Armen der StadtorA
des betr. Bezirks— die Todes-Bescheinigung aus-ziistelleii.

2. Weigert sich der behandelnde Arzt, die
Leichenbesschtigungvorzunehmcn. so ist der König!,
Kreisarzt darum zu ersuchen. Diesem hat btt
behandelnde Arzt auf Erfordern die Todesnrsach«
anzugcbcn.

3. Al« Todesursache ist nicht die Art der
Sterbens(Herzschlag, Lungenlähmungu. A.) oder
die letzte Veranlassung(Operation, Bauchfellent¬
zündung — nach Durchbruch eines Typhus-
Geschwürs— Lungenentzündung— bei Maseru
—rc.), sondern die ursprüngliche Krankheit, (Darm¬
krebs, Typhus, Masernu. s. w.) anzugeben. Fall»
der behandelnde.Arzt die Todesursache diskret
anzugeben wünscht, steht es ihm frei, statt de»
Namens der Krankheit die betreffende Ziffer nach
Virchow'S„System derTodeSursacheii' zuverzeickinen.

4. Zu den Umständen, die gemäß§ 2, Abs. L
der Polizei-Verordnung eine unverzügliche Anzeig«
an die Polizei-Behörde erfordern, gehören mS»
besondere folgende Fälle:

a. wahrgcnommene Zeichen einer verübtm
Süßeren Gewaltthatigkeit,

b. offenkundige Vergiftung oder Verdacht
einer Vergiftung,namentlich wenn Jemand
nach dem Genüsse einer verdächtigen
Nahrung oder einer Arznei unter ver¬
dächtigen Zeichen erkrankt und stirbt,

0. wenn Jemand unter der Behandlung
eines nicht approbirte» Arztes gestorben ist.

ä. wenn bei Neugeborenen eine Vcrheiw-
lichiiiig der Geburt italtgefunden hat,

e. wenn Unmündige aus Mangel der nöthige«
Aussicht uin's Leben gekommen ftnd,

{.  wenn dem Verstorbenen der nöthige ärzt¬
liche Beistand und die geeignete Pfleg«
vorenthalten ist, oder wenn ihm di«
nöthigenBedürsniffeentzogen worden find,

g alle plötzlichen Todesfälle, soweit sie nicht
aus der — dem behandelnden Arzte be¬
kannten — Krankheit ihr« natürlich«
Erklärung finden.

d. alle Fälle, wo Personen todt aufgefundea
werde», ohne Unterschied, ob sie bekannt
find oder nicht,

1. alle Fälle, wo Jemand verunglückt ist,
muthmaßliche Selbst-oderk. erwiesene

tödtungen.
6. Den Aerzten steht es zu, für die Besichtigung

der Leiche uud Ausstellung der Todes-Bescheiuiquug
nach Maßgabe der Preußischen Gebühr ™
ordnung für Aerzte vom 15.Mai IST

hciuiglmg
.... - breu-Vcr-
i 1896 zu liquidste«..

Polizei -LZerorduuug.
Auf Grund der§§ 5 uud G der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neuerworbenen Landes-
tveileii, sowie der 143 und 144 der Gesetzes
über die allgemeuie Landesverwaltuugvom
30. ^ uli 1833 wird mit Zustimniung des Gemeinde-
Vorstandes für den Polizei-Bezirk Wiesbaden nach¬
stehende Polizei-Verordnung erlassen.

§ 1.
®s darf keine Leiche vor Beibringung einer

von einem approbirten Arzte ausgestellten Todes-
Bescheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Ansführungs-Bestimmungeu nach
dem nachstehenden Formular auszufertigen.

8 2.
Der Arzt darf die Todes-Bescheinigung nur

auf Grund einer vorhergegangenen und von ihm
persönlich vorgenommenen Leichenschau ausstellen.

Ergicbt sich bei dieser, daß der Tod unter
Umstanden erfolgt ist, die auf eine Einwirkung de«
Verstorbenen selbst oder eines Anderen oder M

Aerztliche Todesbefcheinigung.

Die Leiche de am. vorigen*" Monatttz
.Uhr . Hierselbst im Alter

von. Jahr . Monat. Tag . .
muthmaßlich*) an . verstorbenen**)

ist von mir vorschriftsmäßig besichtigt und <u»
derselben die untrüglichsten Zeichen de»
wirttichen Todes wahrgenomme»»wordeu»

Spuren, die den Verdacht eine» unnatürliche«
Todes begründen könnten(§ 2, Abs. 2, der Polizei-
Verordnung vom 4. September 1901) haben stch
nicht auffinden lassen.

D. Verstorbene befand sich in der zum Tod«,
führende« Krankheit . . .. — *»
iu meiner Behandlung.

Wiesbaden,

Arzt.
*) Bei sicherer Diagnose ist das Wort,maßlich" zu streichen.
**) Anzugeben find: Bor- und Familie» «

Name, Stand. Beruf oder Gewerbe(bei " '
diese Angaben bezl. der Eltern). Bei auß. .»«
geborenen Kindern unter 6 Jahre» ist btakk
stand besonders zu emähne«.
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Entwurf einer Gebührenordnung
ucbft Tarif

(ür die »Ürch da» städtische Vermeffungsamt aus-
^Piführenden Vermesst,ng»arbeiteu für Private.

' - fe ' 81 .
Auf Grund de» Commniialabgabengesetzervom

14. Juli 1893 und Beschlüsse» der Stadtver-
ordiietcn-Versammlung vom . . . werden für die
in dem »ntenfolgenden Tarif anfgefllhrtcn Ber-
messungsarbeiten die daselbst angesetztcn Gebühren
erhoben.

8 2.
Die Gebühren sind an die Stadthauptkasse

lu zahle».
3 3.

Den Abgabepflichtigen stehen gegen die Heran¬
ziehung zu den Gebühre» die in 88 09 und 70 de»
Cominunalabgabcngesetzc» bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 4.
Die Gebührenordnung tritt mit dein Tage

ihrer Verkündigung in Kraft; mit diesen. Tage
tritt der Gebührentarif vom 17. Juli 1896 außer
Geltung.

Gebühren-Taris.
1) Für Absteckung der Baufluchtlinie eine»

Grundstücks(Baustelle) einschließlich einmaliger
Revision der Jnnchaltung der Baufluchtlinie und
Ausfertigung der erforderlichenPrüfungsbescheinig¬
ung 8 8,4 der Baupolizei-Verordnung vom
18. November 1895,

a) wenn da« Grundstück an einer Straße
gelegen, also imr eine Baufluchtlinie abzu-
stecke» ist, 15 Mk.

tz) wenn da» Grundstück an mehreren Straßen
belegen ist, also mehrere Baufluchtlinienab-
zustcckcn sind, für die erste Fluchtlinie der
Satz zu 1» und für jede weitere 7 Mk.

e) wenn die Absteckung gleichzeitig für mehrere
unmittelbar nebeneinanderbelegene, demselben
Eigenthümer gehörende Grundstücke erfolgt,
für das erste Grundstück der Satz zu 1»
und für jedes weitere 7 Mk.

3) Für die Prüfung der Jnnehaltung derSflnchtlinic und Straßenhöhe», wenn eine Ab-cckung nicht vorausgegangen ist:
bei einer Fluchtlinie 8 Mk.
für jede weitere Fluchtlinie 5 Mk.

ö) für die Abstccknug der Straßenhöhen ein¬
schließlich der späteren einmalige» Prüfung

a) bei einer Haus front 6 Mk.
d) bei mehreren, für die erste der Satz zu 8»

und jede weiter« 4 Mk.

5 4)Für die Absteckung und Prüfung der Bau-uchtlinie und der Grenzabsiändc eines Land-
auscs 18 Mk.

S) Für die Prüfung eine» solchen, wenn eine
Absteckung nicht voransgegangen ist 12 Mk.

6) Für die Absteckung einer Vorgartenflucht,
welcher bereits die Baufluchtabsteckung voraus¬
gegangen ist, einschließlich Prüsungsbejcheinigung6 Mk.

7) Für jede weitere Prüfung der Bauflucht-
jinie oder Straßenhöhe» 7 Mk.

8) Alle ü>vorstehenden Leistungen nicht ent¬
haltenen sonstigen geometrischen Arbeiten, soweit
deren Ausführung im städtischen Interesse liegt,
und aus Grund städtischen Materials erfolgen
kann, werden vergütet hl dem Satze von2 Mk.
für jede angefangene Stunde Büreauarbeit und
von 8 Mk. für jede angefangene Stunde Feldarbeit
einschließlich der Maßhltfe.

Der vorstehende Entwurf wird gemäß§ 13flbs. 3 der Städteordnungfür die Provinz
besien-Nassau vom4. August 1897 zur öffentlichen
uenutniß in der Stadtgemeindc gebracht. Jeden,
Bürger steht frei, innerhalb der nächsten zwei
Wochen, vom Tage nach der Veröffentlichung au
iercchnet, bei uns Einwendungen zu erheben. *

Wiesbaden , den5. November 1901.
_ Der Magistrat, v. Jbell.

Nachstehende Polizei-Verordnung wird wieder¬
holt zur Keuntniß gebracht:

Polizei -Verordnung.
g 1. Me Benutzung der Feldwege mit Last-

suhrwerkrn zu anderen als landwirthschaftlichen
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
dir Benutzung gegen Entrichtung eines von ihm
festzusetzenden Beitrag» zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestatten, insbesondere gegen die Bedingung
der Befestigung des Feldwegs und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung auf6Meter.

Vor der Benutzung ist schriftliche Erlaubuiß
»es Magistrats einzuholen. Dieselbe gilt nur bis
)um Schluß des Kalenderjahres und ist dann zutrneuern.

Für Ausnahmefälle kann der Beitrag er¬
mäßigt oder erlassen und von der Erfüllung
weiterer Bedingungen abgesehen werden, unbeschadet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beim Ueber-
jahren fremden Eigenthnms.

8 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bi« zu dreißig Mark, im Nichtbcitreibungsfall mit
entsprechender Haft bestraft. *
_ Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Samstag, de« 1«. November d. I .,

Bormittags 11 Uhr, sollen die ehemaligen
Domanialweinberge im District„Nerobcrg" in dem
Rathhause hier, Zimmer No. 55. auf die Dauer
von zwölf Jahren öffentlich meistbietend verpachtet
werden. Verpachtungsbedinguiigen liegen im Rath¬
hause, Zimmer No. 54, zur Einsicht offen und
Werden auf Wunsch mitgethcilt. *

Wiesbaden, den9. November 1901.
,_ Der Magistrat. In Vertr.: Körner«

Bekanntmachung.
Die Abänderung des FliichtlinienplaneS für

die Seberbergstratze, einer zwischen Sonnen-
bergerstratze Ro. 17» und 18 beginnenden
Auffahrtsstraße nach dem District Leberberg und
den Seitenstraßen ist durch Magistratsbeschluß
dom 6. Novemberc. endgültig festgesetzt worden

nd wird vom 15. Novemberc. ab weitere8 Tage
» neuen Rathhaus. 1. Obergeschoß, Zimmer

38a. während der Dieuststundcn zu Jeder-
panns Einsicht offen gelegt. *

Wiesbaden, den 11. November 1901.
( Der Magistrat. I » Vertr.: gez. Körner.

Neuregelung
der Marktstandsgeldssr.

Den nachstehenden Tarif bringen wir mit dem
Bemerken zur vorläufigen Kcnntniß, daß derselbe
vom Bezirksausschußdahier genehmigt ist, »nd dem¬
nächst mit der dazu gehörigei: Gebllhrcn-Ordiinng
in Kraft gesetzt wird.

Tarif
über das Marktstandsgeld für die Märkte

in der Stadt Wiesbaden.
a . Für den Wochenmarkt ans dem Markt¬

platz und Umgebung.
1. Für die Benutzung einer Bude für einen

oder eines Zeltstandes Quadratmeter
a) zum Verkauf von Fische» 20 Pf.
b) von Obst und Blumen

während der Marllzeit,
also mit Anschluß der
Nachmittage.

2. Für das Feilhalten ans Markt-
tischen und sonstigen, von der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen . . . . . . . . 15 Pf.

3. Für das Feilhallen von
Waaren auf Tragtüchern oder
auf freiem Boden ausgebreitet

4. FürWaareu.wclcheunmittelbar
au« Körben, Kiste», Säcken.
Fässern, Bütten, Eimern,
Gcflügelküfigen(Steigen)u.i.w.
verkauft werden für das Stück

5. Von 1 zwcispäunigeu Wagen
6. Von 1 einspännigen Wagen .
7. Von einem Karren oder vier¬

rädrigen Handwagen. . . .
8. Von einem zwei- oder ein-

rädrigen Handwagen(Schieb-
karren) .

9. Für ein Stück gröberes Wild
(Hirsch,Wildschwein,Rehu.s.w.)
pro Stück. 20 Pf.

10 Pf.

10 Pf.

5 Pf.
40 Pf.
30 Pf.
20 Pf.

10 Pf.

10. Für kleineres Wild, ferner für
Gänse, Kapaunen, Truthähne

11. außer
10 Pf.
3 Pf.

2 Pf.

Schnepfen pro Stuck
Für anderes Geflügel
No. 12.

12. Für Hähne, Hühner, Tauben,
Krammetsvögel, Wachtel» pro
Stück.

HB. Für das von Händlern mit Fischen etwa
verbrauchte Wasser aus der Wasserleitung ist nach
dem Tarif des städt. Wasserwerks zu bezahlen.
Ei» Gebühr für die Ueberlassuug der Markttische
wird nicht besonders erhoben.
« Für den Wochenmarkt in der Querstraße.

13. Für das Feilhalten auf Markt¬
tischen und sonstigen üoi1 der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen für den Quadratmeter 10 Pf.

14. Für das Feilhalten auf Trag-
tüchcrn oder auf freiem Bod-n
ausgebreitct. 5 Pf.

15. Für das Feilhalten vonWaareu,
welche»nmiltelbar aus Körben,
Kisten, Säcken, Fässern, Bütte»,
Eimern, Geflügel- Käfigen,
(SteigcN)u.s.w.verknustwerden,
für das Stück.

c . Für den Fruchtmarks
16. Für einen Wagen mit Frucht

jeglicher Art . 50 Pf.
17. Für einen Karren mit Frucht

mit jeglicher Art . 40 Pf.
18. Für eine» Wagen mit Heu oder

Stroh . 30 Pf.
19. Für einen Karren mit He» oder

Stroh . 15 Pf.
20. Für Marktwaaren auf freiem

Boden ausgestellt pro Quadrat¬
meter . 10 Pf.

» . Für den Kra,»markt(Andreasmarkt).
21. Für Verkaufsstellen auf dem

eigentlichen Krammarkt pro
Quadratmeter . 20 Pf.

22. Desgl. auf dem Gefchirrmarkt
für Porzellan-, steinerne und
irdene Waaren für den Qua¬
dratmeter. 1b Pf.

Wiesvaden, 5. November 1901. *
Der Magistrat. In Vertr.

3 Pf.

Bekanntmachung.
Die Ersatzwahl für das Haus
der Abgeordneten betreffend.

Nachdem die Abgrenzung der Urwahlbezirke
und die Aufstellung der Urwählerlisten für die
Stadt Wiesbaden erfolgt ist, werden diese Listen
am 11., 12. und 13. d. Mts. in dem Ratl,Hause,
Zimmer No. 6, während der Stunden vou 872 bi«
127* Uhr Vormittags und 3 bis 6 Uhr Nach¬
mittags zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.
Innerhalb dieser drei Tage können Einwendungen
gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ur-
ivählerlisten bei der Gemeindeverwaltungsbehörde
(Magistrat) schriftlich angebracht oder auf Zimmer
No. 6 zu Protokoll gegeben werden. *

Wiesbaden, den6. November 1901.
Der Magistrat.

In Vertretung

Bekanntmachung.
Der Andreas markt wird am5. und6. Dez.

d. I . auf dem vorjährigen Platze abgehalten.
Die Plätze aus dem Geschirrmarkte(Lnisen-

platz) werden am
Montag , den 8. Dezemberl. I .,

Nachmittags 3 Uhr,
diejenigen für den Krammarkt am

Dienstag, den 3. Dezemberl. I .,
Vormittags S Uhr,

im Accise-Amisgebäudc Rengafse6» auSgeloost.
Die Plätze werden am Mittwoch, den 4. Dez.,
Vormittags 87- Uhr, an Ort und Stelle an¬
gewiesen.

Die Plätze für Waffelbuden und Zncker-
waaren werden Montag , den8. Dezember er«,
Vormittags , nach Anweisung der Schau¬
bude» re., angewiesen. *

Wiesbaden, den9. November 1901.
Städt . Aeeise-Amt.

Beschädigungen
öffentlicher Anlagen « nd Kirchhöfe.

8 56 der Straßenpolizei- Verordnung vom
18. September 1900 bestimmt hierüber Folgendes:

1. In den öffentlichen innerhalb der Stadt
belcgencn Promenaben, in den Baum- und Garten¬
anlagen auf öffentlichen Straßen, Plätzen und
Kirchhöfen ist cs verboten, Rasenplätze und Blumen¬
beete zu betrete», Zweige. Blumen, Samen oder
Früchte abznbrechen, ans Bäume zu klettern,Vogel¬
nester anrzuiiehmcn und zu zerstören, in den vor¬
handenen Weihern zu fischen oder Enten und
Schwäne zu jagen oder mit Gegenständen nach den¬
selben zu werfen, Wege, Beete, Rasenplätze und
Ruhebänke zu verunreinigen und sich auf Bänke
niederznlegen.

2. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen mit¬
genommen werden, dürfen nicht frei nmherlausen
sondern sind an einer kurzen Leine zu sühren.

3. Hunde, welche in öffentlichen Anlageil frei
umherlaufcn, werden eingefangeu und sofern der
Eigenthümer nicht zu ermitteln ist, oder eine
Auslösung der Hunde gegen Zahlung des Fang-
nnd Fntlergeldes binnen drei Tagen nicht erfolgt
als herrenlos getödtet.

4. Kinder unter 10 Jahren, welche sich nicht
in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung ist
die Beuutzuug der in den öffentlichen Anlagen und
Straßen ausgestellten Ruhebänke, lvctchc die Be¬
zeichnung„Kurverwaltung" oder„Bauverwaltuug"
tragen, untersagt.

Bekanntmachung.
Nachstehend bringen wir die vou den städtischen

Vertretungen genehmigte Gebiibrcu-Ordnung nebst
Tarif zur öffentlichen Kenntniß.

Anträge auf UeberlassuugvonKellcrabthcilungen
sinda» das Acciseamt zu richten.

Wiesbaden , den 20. Juli 1901.
Der Magistrat, v. Jbell»

Gcbühren -Ordnnng,
betr. die Erhebung von Wiegegcldcru, von Ge¬
bühren für die Benutzung der Lagerräume und

der Lastaufzüge des Marktkellers.
8 1. Auf Grund des Beschlusses der Stadt¬

verordneten- Versammlung vom 14. Juni 1901
werden nachfolgende ortsstatutarische Bestimmungen
erlasse».

§ 2. Die obengenannten Gebühren werden
nach dem anliegenden Tarif erhoben; sie sind im
Voraus zu zahlen.

8 3. Gegen die Heranziehung zu den Gebühren
stehe» den Abgabepflichtigen die in § 69 und 70
des Commuiialabgabcgesctzes bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 4. Zuwiderhandlungengegen die Bc-
stiimiulugell dieser Ordnung werden mit Geld¬
strafen von1 bis 30 Mk. belegt.

8 5. Die Strafen werden vom Magistrat
festgeietzt und unterliegen der Einziehung im Ver-
waltungszwangsvcrfabrcu.

8 6. Die Gebührenordnung tritt mit dem
Tag ihrer Verkündigung in Kraft.

Gebühreu -Tarif.
Es werden erhoben:
A. Wiegegelder (einschl. Wiegeschein):

1. für Butter in Einzelniengen bis 5 Kg. 3 Pf.
über5 Kg. für jede weitere5 Kg. oder

Brnchtheile davon . 3 „
2. für Kartoffeln in Einzelmengen bis

zu 50 Kg. 3 „
über 50 Kg. für jede weitere 50 Kg.

oder Brnchtheile davon . 3 ,
3. für alle sonstigen Waaren in Einzel-

meugell bis zii 25 Kg. 3 „
über 25 Kg. für jede weitere 25 Kg. oder ,

Brnchtheile davon . 3
B. Kellergebühren (einschl. Beleuchtung zu den

sestgefetzten Bctrieb»stunden):
1. für Abtheilnngeu von ungefähr 4gm Bodenfläche:

a) bei Vergebung für 1 Monat oder
weniger . 6 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . 60 „
e) 1 Woche oder

weniger . 2 „
2. für Abtheilungen von ungefähr8 gm Bodenfläche:

a) bei Vergebung für 1 Monat oder
weniger . 10 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . . 100 „
0) „ „ „ 1 Woche oder

weniger. 3 Mk. 50 Pf.
3. für größere Kellerräume für je 1 gm

und 1 Monat . 1 Mk.
zum mindesten jedoch 10 Mk. Bei längerer
Pachtdaner bleiben besondere Vereinbarungen
Vorbehalten. *

0. Füv die Benutzung des Lastanfzngs
im Marktkcllerr

Für je einen Hub . 5 Pf.

Berdingnng.
Für die im District „Unterschwarzenberg" zu

errichtenden Wohnungsneubauten — BlockA
und B —für städtische Arbeiter sollen die sämmt
liche» Rohbanarbciten, als Erd-, Maurer-,
Asphaltirer-, Steinmetz-, Zimmerer-, Cement- und
Terrazzoarbeiten, sowie Eisenlicferung, Schmiede-,
Dachdecker- und Klempnerarbeiten im Wege der
öffentlichen Ausschreibung an einen eventt. an
zwei "Unternehmer— nach Block getrennt— ver¬
geben werden.

Verdingungsunterlagen, einschließlich 18 Blatt
Zeichnungen, können Vormittags von9 bis 12 Uhr
gegen Zahlung von 15 Mark auf Zimmer Ro. 41
des neuen Nathhauscs bezogen werden.

Auswärtige Anbieter wollen den Betrag baar
und brstettgeldfrei an unseren technischen Secretär
Andreß einsenden.

Verschlossene und mit der Aufschrift, »H. A.47"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag» de» 85. November 1901,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Obige 18 Pläne werden wir, wenn gut erhallen,

gegen 10 Mark Vergütung bis zur Terminstvnde
zurücknehmen. ,r

Wiesbaden, den 11. November IM.
Stadtbauamt, Abtheilung für HochbaÄ.

Genzmcr, Kgl. Baurath.

Bekanntmachung.
Die auf der städtischen Gasanstalt gewönne»?

Cokes werden vom1. Oktober ab in den nach
stehenden Sortirungen und zu den beigesetzt»
Preisen zum Verkauf gestellt: „

1. Sorte: Gesiebte Nnsi-Cokts zum Prelsi
von Mk. 2.50, ,

2. Sorte: Gegabelte Stück-Cokes zum Pktis^
von Mk. 2.20, I

3. Sorte: Gesiebte Klein-Cokes zum PrciU
von Mk. 2.20

:ür je 100 kg ab Gasfabrik.
Auf Wunsch der Abnehmer werden dl»

Cokes»ach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für iede Menge bis zn
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in de»
ersten Zone Mk.1.—, in der zweite» Zone Mk. 1.2»,
in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen»
ladungcn, als auch ohne Prcisaufschlag in Säckeq
bezogen werden, in welch' letzterem Falle die Coke»
bis auf die Lagerplätze befördert werden, voraus«
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernff
sind und bequem erreicht werden können. ,

Bestellungen werden in keinem Falle auf de«
Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern ans»
schließlich in dem Verwaltungsgebäude»
Marktstraße 16, Zimmer Ro. 1a, Bor - und
Nachmittags während der üblichen Dienststunde»
gegen Baarzahlung entgegengenommen, woselbst!
auch jec>e tveiier gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Vorrath und Zeit der Lieferung
crtheilt wird.

Wiesbaden, den1. Oktober 1901.
Der Director der städt. Wasser-, Gas- u. Elektra

Werke. Muchall._ „
Städt . Leihhaus zu Wiesbaden,

Rengafse8 (Eingang Schnlgasse).
Wir bringe» hiermit zur öffentlichen Kenntnis

daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen an«
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, längstens aber auf dl-
Dauer eines Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von 8—10 Ubr Vor¬
mittags und von 8—3 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind.

Die Leihhaus-Deputat,ou. >

Dampt'er-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettcnmayv
Rheinstrasse 21.) F30*

D. „Acilia“ 8. Nov. 5 Uhr Nm. von Boston
nach Baltimore. D. „Allemannia“ v. Hamburg
nach West-Indien, 8. Nov. 9 Uhr Km v.. Havre*
D. „Andalusia“ von Ostasien kommend. 10. Non
10.Uhr Ym. in Havre. D. „Arabia 10. Nov. Mfi
Suez. D. „Ascania“ 7. Nov. in St. Thomas.
„Athen* 10. Nov. 3 Uhr Ym. in Hamburg.
(,Christiania“ von Bahia kommend, 8. Nov.
30 Min. Nm. Dover passirt. S.-D. „Columbia >,
9. Nov. 12 Uhr Mitt. von Newyoik via Gibraltar
Algier und Neapel n. Genua. D. „Dora Baitea
von Hamburg nach Savannan , 10. Nov. a Unn
15 Min. Ym. Cuxhaven passirt. D. j Dort“ uY“ .
von Neworleans nach Hamburg, 8. Nov. UHF;
Mittags von Newport News. D. „Frisia von
Hamburg nach Philadelphia, 10. Nov. 9 Uhr Yb
Cuxhaven passirt . S.-D. „Fürst Bismarck voll
Genua via Gibraltar n. Newyork, 8. Nov. 7
45 Min. Nm. von Neapel. D. „Galicia sf.a
in Havanna. D. „Graf Waldersee* v. H(
via Boulogne sur Mer und Plymouth naß
York, 10. Nov. 4 Uhr 30 Min. Nm. Cuxhav
passirt. D. „Granada “ 9. Nov. in New^ ^
R.-P.-D. „Hamburg“ 10. Nov. Ym. in Sue*.
„Hellas“ 9. Nov. von Montevideo. D. „Karthai
10. Nov. 3 Uhr 15 Min. Nachm, ln Hambn
R.-P.-D. „Kiautschou“ 9. Nov. Ym. v. Shangl
D. „Lydia“ von Hamburg nach Boston,
7 Uhr 40 Min. Vorm. Cuxhaven passirt.
„Macedonia“ 8. Nov. in Buenos Aires. B. „1
komannia“ 10. Nov. 10 Uhr Nm. in Hamburg,
D. „Nubia“ 10. Nov.Nm. in Stettin. D. „Patricia^
von Hamburg nach Newyork, 8. Nov. I,
5 Min. Nm. von Plymouth. D. „Phoe,
9. Nov. 2 Uhr Nm. in Newyork. D. „Pretor
9. Nov. 5 Uhr Nm. von Newyork via Plymoufi
und Cherbourg nach Hamburg. D. „Rhenam^
10. Nov. 2 Uhr Ym. in Hamburg. D. „Sambia, j
9. Nov. in Port Said. D. „Segovia 10. Nov
von Fochow. D. „Sevilla“ 9. Nov. von Funchi
D. „Sibiria“ von Ostasien kommend, 9. No
10 Uhr Ym. in Bremerhaven. D. „Sithc
10. Nov. 5 Uhr 45 Min. Nm. in Hamburg
„Sparta“ 9. Nov. von Funchal . D. „West],,
10. Nov. 5 Uhr 30 Min. Nm. in Hamburg. ,̂

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J, Chr.

Wilholmstrasse 5Qjs . .
Letzte Nachrichten über die Bewegungen de

Dampfer der Newyork- und Baiti- Mm-binie"
S.-D. „Aller“ nach Genua, 9. N̂ v. 12 Uhr I u‘
Velias passirt. D. „Darmstadfl* nach BrennA
11. Nov. 11 Uhr Ym. Fastbour »? passirt.
„Bremen“ nach Bremen, 11. Nov. 9 Uhr Y> <-
Bremerhaven. D. „Norderneyf}i«»eh Galy,«« “
8. Nov. 12 Uhr Mittags in Galyesid"-. „
„Gera“ nach Baltimore, 9. No| . 9 Uhr V,n Lizard„Gera" nacn Baltimore, v. 7*v *v «I
passirt. D. „Königin Luise“ n. Newyork, 1 •,„ J?
7 Uhr Ym. Lizard passirt. ID. „Helgola)“ . »•
Galveston, 10. Nov. 9 Uhr Ym. Dorer
— Brasil- und La Plata -Linien: D. „Trier
Bremen, 9.Nov. in Bremerhaven. D. „Wi
naoh La Plata , 8. November in Montevideo
„Roland“ naoh Brasilien, 11. Nov." in t" *—
D. „Wittekind“ n. La Plata , 10. Nov.
Riff pass. — Ost-Asien- u. Australien-I
„Preussen“ naoh Bremen, 40. Nov. in A__ . _
D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-Linie) —
Hamburg, 11. Nov. von Port Said. D. „Sachsen
nach Bremen, 7. Nov. von Penang. D.» ™ ■
sohou“ (Hamb.-Amerika-Linie) nach
9. Nov. von Shanghai. D. „Bayern“
Asien, 9. Nov. in Yokohama. D. „König
nach Ost-Asien, 9. Nov. in Aden. D.
Irene“ nach Ost-Asien, 10. Nov. in Genna.
„Freiburg“ nach Bremen, 9. Nov. von Calcutl
D. „Bamberg“ n. Bremen, 7. Nov. in Singapor
D. „Marburg“ naoh Bremen, 9. Nov. von Yok
hama. D. „Nürnberg* naoh Ost-Asien, 9. No
von Singapore. D. „Weimar“ n. Bremen, 10, No

L«
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